
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 17.04.2023
	Beschlussvorlage: Der Bauherr beabsichtigt den südlichen Seitenflügel am Schloss Störmthal umzubauen und zu 2 eingeschossigen Ferienwohnungen umzunutzen. Im AZ  L 08-0164 wurde das Hauptgebäude (ehemaliges Schloß) in die GKL 4 auf Grundlage seiner Höhe und der Nutzungseinheit nicht größer 400 m2 eingestuft. Das antragsgegenständliche Seitengebäude wird mit folgendem Ansatz ebenso eingestuft - Es handelt sich um eine Einheit – Schloß mit Nebengebäuden, welche in baulicher Verbindung stehen. - Die Gebäudeklasse für den Gesamtbaukörper ist die GKL 4 gemäß § 2 Abs. 3 SächsBO. Insoweit erfolgt - nach Verfahrenskorrektur durch das Bauaufsichtsamt des Landkreis Leipzig - nun die Beantragung des Vorhabens der Änderung/Nutzungsänderung im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens nach §64 SächsBO für einen Sonderbau nach § 2 Absatz 4 Nr.8 SächsBO. Das Bauamt der Gemeinde Großpösna prüfte die gesicherte Erschließung hinsichtlich der - verkehrliche Erschließung, der Versorgung mit Trinkwasser und Elektrizität - der einwandfreien und dauerhaften Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassersanhand der Antragsunterlagen und kommt zu dem Schluss                                                                                  die Erschließung ist gesichert. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 24.04.2023
	Beschlussnummer: TA2023-17
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Rosengang 3, Flurstück 419/8, Gemarkung Störmthal, (Umbau und Umnutzung des südlichen Seitenflügels am Schloss Störmthal zu Ferienwohnungen), zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Rosengang 3, Flurstück 419/8, Gemarkung Störmthal, (Umbau u. Umnutzung d. südlichen Seitenflügels am Schloss Störmthal zu FeWo)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


